
 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

für ein Gesetz zu dem Staatsvertrag über die Gründung der  

GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder 
 
 
 
Die Landesregierung legt mit Schreiben vom 24. April 2012 den nachste-
henden, durch Kabinettsbeschluss vom 23. April 2012 gebilligten und fest-
gestellten Gesetzentwurf dem Landtag zur Beschlussfassung vor. Der Ge-
setzentwurf wird vor dem Landtag von dem Minister der Finanzen vertreten. 
 
 
 
A. Problem 

 Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben am 
15. Dezember 2011/19. Januar 2012 den Staatsvertrag über die 
Gründung der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL-
Staatsvertrag) unterzeichnet. 

 
 Mit dem Staatsvertrag errichten die Vertragsländer in gemeinsamer 

Trägerschaft eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, die ab 
1. Juli 2012 die ordnungsrechtliche Aufgabe der Länder zur Sicher-
stellung eines ausreichenden Glücksspielangebotes durch einheitliche 
Veranstaltung von staatlichen Klassenlotterien und ähnlichen Spielan-
geboten wahrnehmen soll. Die Gründung der GKL ist Folge der Än-
derung des Glücksspielstaatsvertrages zum 1. Juli 2012, der in sei-
nem § 10 Abs. 3 vorsieht, dass Klassenlotterien künftig nur noch von 
einer von allen Vertragsländern des GlüStV gemeinsam getragenen 
Anstalt des öffentlichen Rechts veranstaltet werden dürfen. Mit der 
Gründung der neuen Anstalt entfällt der Aufgabenbereich und damit 
die Zweckbestimmung der bisherigen Klassenlotterieveranstalter SKL 
und NKL. Diese beiden sollen deshalb in der neu gegründeten Anstalt 
aufgehen.  

  
B. Lösung 

 Mit dem Gesetz soll die Zustimmung des Landtags zu dem Staatsver-
trag eingeholt werden. Durch das Gesetz wird der Staatsvertrag in 
Landesrecht umgesetzt. 

  
C. Befristung 

 Keine. Nach § 18 Abs. 1 ist der Vertrag auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen. Ratifizierungsgesetze zu Staatsverträgen unterliegen keiner 
Befristung. 

 
D. Alternativen 

 Keine.  
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E. Finanzielle Auswirkungen 

 1.  Auswirkungen auf die Liquiditäts-oder Ergebnisrechnung  

 Liquidität Ergebnis 
 Ausgaben Einnahmen Aufwand Ertrag 
Einmalig im Haushaltsjahr  - - - - 
Einmalig in künftigen  
Haushaltsjahren  

- - - - 

Laufend ab Haushaltsjahr  - - - - 
 
  Der Vorgang hat keine Auswirkungen auf die Liquidität.  
 
  Eine genaue Bestimmung der Ergebnisauswirkung im Haushalts-

jahr 2012 ist derzeit nicht möglich, weil die hierfür notwendige 
Bewertung der auf die GKL übergehenden Vermögen erst mit der 
Erstellung einer Schluss- bzw. Übertragungsbilanz der SKL mög-
lich wird. Sicher ist, dass aufgrund der Mindestkapitalausstattung 
der GKL eine ertragswirksame Zuschreibung zum Beteiligungsan-
satz der GKL (ehemals SKL) in Höhe von 1.365.737,65 € erfolgt. 
Eine von der Mindestkapitalausstattung abweichende Bewertung 
der übergehenden Vermögen wirken sich wie folgt aus: 

  a) Unterschreitet das übergehende Vermögen die Mindestka-
pitalausstattung, dann entsteht ein Aufwand in Höhe der 
Differenz zzgl. eines lfd. Zinsaufwands, der 1 % über dem 
Basiszinssatz liegt. 

  b) Überschreitet das übergehende Vermögen die Mindestkapi-
talausstattung, dann entsteht ein Ertrag in Höhe der Diffe-
renz zzgl. eines lfd. Zinsertrags, der 1 % über dem Basis-
zinssatz liegt. 

 
  Insgesamt kann jedoch bereits zum derzeitigen Zeitpunkt festge-

halten werden, dass sich der Vorgang insgesamt ertragserhöhend 
auswirken wird. 

  
 2. Auswirkungen auf die Vermögensrechnung 

  Bezug nehmend auf die Ausführungen unter Nr. 1 kann keine 
detaillierte Aussage zu den Auswirkungen auf die Vermögens-
rechnung getroffen werden. Korrespondierend zu den möglichen 
ertrags- und aufwandswirksamen Konsequenzen stellt sich dies für 
die Vermögensrechnung wie folgt dar: 

  Die als Unternehmensanteil in der Landesbilanz aktivierte "SKL-
Beteiligung" geht in den "GKL-Anteil" über und deren Wert erhöht 
sich von 440.699,85 € um 1.365.737,65 € auf 1.806.437,50 €. 

  Unterschreitet das übergehende Vermögen die Mindestkapitalaus-
stattung, dann ist eine Verbindlichkeit in Höhe der Differenz zzgl. 
Zinsen zu passivieren. 

  Überschreitet das übergehende Vermögen die Mindestkapitalaus-
stattung, dann ist eine Forderung in Höhe der Differenz zzgl. Zin-
sen zu aktivieren. 

  Insgesamt hat der Vorgang einen Vermögenszuwachs bzw. Erhö-
hung der Aktiva zur Folge. 

 3. Berücksichtigung der mehrjährigen Finanzplanung 

  Detaillierte Angaben im Zusammenhang mit jährlich entstehenden 
Zinserträgen  oder Zinsaufwendungen können mit dem Hinweis 
auf die Ausführungen unter Nr. 1 nicht getroffen werden. 

 4. Auswirkungen für hessische Gemeinden und Gemeindeverbände 

  Keine. 
 
F. Unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die Chancen-

gleichheit von Frauen und Männern 

 Keine. 
  
G. Besondere Auswirkungen auf behinderte Menschen 

 Keine. 
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D e r  L a n d t a g  w o l l e  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l i e ß e n :  

 
Gesetz 

zu dem Staatsvertrag über die Gründung der  
GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder 

 
Vom 

 
 

§ 1  
 
Dem am 15. Dezember 2011 und am 19. Januar 2012 unterzeichneten 
Staatsvertrag über die Gründung der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der 
Länder wird zugestimmt. 
 

§ 2 
 
(1) Der Staatsvertrag über die Gründung der GKL Gemeinsame Klassenlot-
terie der Länder wird nachstehend mit Gesetzeskraft veröffentlicht. 
 
(2) Der Staatsvertrag über die Gründung der GKL Gemeinsame Klassenlot-
terie der Länder tritt nach seinem § 20 Abs. 1 zum 1. Juli 2012 in Kraft. 
 

§ 3 
 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
 
 
 
 
 
Begründung: 
 
 
A. Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf enthält die üblichen Vorschriften eines Zustimmungsge-
setzes. 
 
B. Zu den einzelnen Bestimmungen 
 
Zu § 1 
Der Staatsvertrag über die Gründung der GKL Gemeinsame Klassenlotterie 
der Länder (GKL-Staatsvertrag) bedarf gemäß Art. 103 Abs. 2 der Hessi-
schen Verfassung der Zustimmung des Landtages. Diesem Erfordernis trägt 
§ 1 des Gesetzentwurfes Rechnung.  
 
Zu § 2 
Durch § 2 Abs. 1 erhalten die Regelungen des Staatsvertrags Gesetzeskraft. 
Der Staatsvertag soll nach seinem § 20 Abs. 1 zum 1. Juli 2012 in Kraft 
treten. 
Zugleich treten der Staatsvertrag über eine Staatliche Klassenlotterie in der 
Fassung vom 30. März 1992 bis 26. Mai 1992 (SKL-StV) und der Staatsver-
trag über die NKL Nordwestdeutsche Klassenlotterie in der Fassung vom 
27. Juni 2008 bis 1. September 2008 (NKL-StV) nach § 20 Abs. 3 außer 
Kraft. 
 
Zu § 3 
§ 3 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
 
Wiesbaden, 24. April 2012 
 
Der Hessische Ministerpräsident Der Hessische Minister der Finanzen 
Bouffier Dr. Schäfer 
 
 
 
Anlage: 
Staatsvertrag mit Begründung  
und Gründungssatzung der GKL 



 






























































































